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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bitte beachten Sie folgende Punkte bei Unwetterlagen:  
 

1. Spricht die Behörde keine Absage des Unterrichts aus, so entscheiden Sie in eigener 
Kenntnis der Lage vor Ort und in Wahrnehmung Ihrer Verantwortung, ob regulärer 
Unterricht stattfindet. 
 

2. Betreuung der Kinder im Gebäude findet auf jeden Fall statt. 
 

3. Nicht vorstellbar sind Pausen und Wettkampfveranstaltungen im Freien. Bitte regeln 
Sie die Aufsichten so, dass die Gebäude nicht verlassen werden. 
 

4. Eltern werden nicht aufgefordert, während der Betreuungszeit ihr Kind abzuholen. 
 

5. Eltern können aufgefordert werden, Ihre Kinder nach Schul- bzw. Hortschluß abzuho-
len. 
 

6. In jedem Fall gilt eine Betreuungsgarantie gegenüber den Eltern, so dass Schü-
ler/innen nicht einfach ohne Rücksprache mit den Eltern auf einen - möglicherweise 
gefährlichen - Weg nach Hause geschickt werden. 

 
Im Übrigen haben Eltern grundsätzlich das Recht nach eigener Beurteilung der Gefahrenla-
ge zu entscheiden, ihr Kind nicht zur Schule zu schicken oder von dort abzuholen. 
 
Zu Ihrer Kenntnis hänge ich die gültige schulrechtliche Regelung zu Unterricht bei extremen 
Wetterlagen an. 
 
Beste Grüße 

 
Norbert Rosenboom 
(Landesschulrat) 
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Schulbetrieb bei extremen Witterungsverhältnissen 

 

Vom 21. Februar 1991 (MBlSchul 1991 S. 5) 

 

Bei extremen Witterungsverhältnissen (z. B. Orkan, starke Schneeverwe-

hungen, Hochwasser) können auf dem Schulweg besondere Gefahren auf-

treten. Ob der Schulweg unter den jeweiligen Gegebenheiten noch zumut-

bar ist, wird im Einzelfall unterschiedlich zu bewerten sein (z. B. Alter der 

Schülerin/des Schülers, Länge und Beschaffenheit des Schulweges, Art 

und Stärke der Witterungseinflüsse). Sofern von der Behörde für Schule, 

Jugend und Berufsbildung oder von anderen Stellen (Polizei, Feuerwehr, 

Umweltbehörde usw.) nicht ausdrücklich besondere Anordnungen getrof-

fen werden, gelten im Falle extremer Witterungsverhältnisse die nachfol-

genden Regelungen: 

1. Die Schulen bieten auch bei extremen Witterungsverhältnissen grund-

sätzlich planmäßigen Unterricht an. Es ist in jedem Fall sicherzustellen, 

daß Schülerinnen oder Schüler – vor allem der jüngeren Jahrgänge –, die 

zum Unterricht erscheinen, mindestens so lange von der Schule betreut 

werden, wie Unterricht vorgesehen ist, bis sie abgeholt werden bzw. eine 

Aufnahme im Elternhaus oder bei einer Ersatzadresse gewährleistet ist. 

2. Lehrerinnen und Lehrer versehen auch bei extremen Witterungsver-

hältnissen ihren Dienst in der Schule, es sei denn, sie sind durch höhere 

Gewalt am Erreichen der Schule gehindert. Dies gilt auch, wenn das Amt 

für Schule in besonderen Fällen Unterrichtsausfall anordnet. Bei Unter-

richtsausfall erfüllt das Lehrerkollegium andere schulische Aufgaben in Ab-

sprache mit der Schulleitung. 

3. Die Erziehungsberechtigten entscheiden grundsätzlich in eigener Ver-

antwortung, ob ihrem Kind der Schulweg zuzumuten ist. Schulversäum-

nisse aus offensichtlich witterungsbedingten Anlässen sind zwingende 

Gründe im Sinne von Nr. 14 Abs. 1 der Schulordnung.1 
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4. Sofern es die Situation erfordert, gibt die Behörde für Schule, Jugend 

und Berufsbildung besondere Verhaltenshinweise oder ordnet unterrichts-

frei an. Hinweise bzw. Anordnungen werden so rechtzeitig wie möglich, 

vornehmlich über die Rundfunksender NDR 2, Radio Hamburg, Radio 

Schleswig-Holstein oder in anderer geeigneter Weise (z. B. mit „Schnee-

ball-System”) bekanntgegeben. 

5. Für die Behindertenbeförderung können bei extremen Witterungsver-

hältnissen besondere Regelungen erforderlich werden. Entsprechende 

Maßnahmen werden von der BSJB – V 255 – unmittelbar mit den betroffe-

nen Einrichtungen und der Polizei abgestimmt und ggf. im Rahmen der 

Verkehrsmitteilungen der Rundfunksender bekanntgegeben. 

6. Die Erziehungsberechtigten sind über die vorstehenden Regelungen in 

regelmäßigen Abständen in geeigneter Weise (z. B. auf Elternabenden) zu 

informieren. 

7. Die Richtlinien über den Schulbetrieb bei großer Hitze bleiben unbe-

rührt. 

S 602/312-13 

 
 
 


